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AUSZUG ous dem Beschlussregister des Stodtrotes

Öffentliche Sitzung vom 05. Oktober 2020

TAGESORDNUNG: Stödtische Strqßenverkehrsordnung - Abönderung einer
Erg ö nzu n g svero rd n u n g :

b) vom 19. Oktober 2015 betreffend die Einrichtung
von Einbqhnstroßen mit beschrönktem
Einbohnverkehr ouf dem Stodtgebiet

DER STADTRAT,

Aufgrund des Gemeindedekretes;

Aufgrund des Gesetzes über den Stroßenverkehr vom 16. Möz 1 968 ;

Aufgrund des Königlichen Erlosses betreffend die ollgemeine Verordnung über den
Stroßenverkehr sowie die Nutzung der Verkehrswege (STVO) vom 1, Dezember
1 975;

Aufgrund des Ministeriellen Edosses, womit die Mindestobmessungen und die
besonderen Aufstellungsbedingungen der Verkehrszeichen festgelegt werden;

Aufgrund des Ministeriellen Rundschreibens betreffend die Ergönzungs-
verordnungen und dos Aufstellen der Verkehrszeichen;

ln Enruögung, doss der Stodtrot in seiner Sitzung vom 19, Oktober 2015 die
Ergönzungsverordnung betreffend die Einrichtung von Einbohnstroßen mit
beschrönKem Einbqhnverkehr ouf dem Stodtgebiet genehmigt hoq

ln Eruvögung, doss durch die nötigen Abönderungen im Stroßennetz, die Stroßen
Holftert und Bohnhofstroße, Teilstück zwischen Holftert und Bohnhofsgosse, ols
Einbohnstroße eingerichtet werden;

ln Eruvögung, doss nur dos Teilstück der Bohnhofstroße zwischen Holftert und
Bohnhofsgosse ols von Einbohnstroße mit beschrönktem Einbohnverkehr
eingerichtet wird;

ln Enruögung, doss oufgrund der mongelnden Fohrbohnbreite die Stroße Holftert
nicht ols Einbohnstroße mit beschrönktem Einbohnverkehr eingerichtet werden konn;

ln Enruögung, doss folglich die Ergönzungsverordnung vom 19.10.2015 obgeöndert
werden muss, wobei die Stroßen Holftert und Bohnhofstroße (TeilstUck zwischen
Holftert und Bohnhofsgosse) gestrichen werden;

Auf Vorschlog des Gemeindekollegiums sowie noch Berotung
Mobilitötsousschuss,

beschließt
13 JA-stimmen (Ecolo, PFF-MR, SPplus),

I NEIN-stimmen (CSP),

die Abönderung
genehmigen:

im Bou- und

der Ergönzungsverordnung vom 19,10.2015 wie folgt zt)



- die Stroßen Holftert und Bohnhofstroße (TeilstUck zwischen Holftert und
Bohnhofsgosse) werden ous der Liste der Einbohnstroßen mit beschrönKem
Einbohnverkehr gestrichen

und die stödtische Stroßenverkehrsordnung unter Anwendung folgender Artikel
entsprechend onzupossen:

Artikel 1:

Die Ergönzungsverordnung vom 19. Oktober 2015 wird obgeöndert

Artikel 2:
Die Beschilderungen vom Typ F19 und C1 mit Zusotzschildern M2 und M4 werden
entfernt

Artikel 3:
Gegenwörtiger Beschluss wird der zustöndigen Behörde des Öffentlichen Dienstes
der Wollonie zur Genehmigung unterbreitet

Artikel 4:
Gegeriwörtiger Beschluss wird entsprechend den Bestimmungen des
Geme i ndede kretes veröffe ntl icht

Für den Stodtrot

Der Generoldirektor,
gez. Bernd LENTZ

Generold

Für gleich loutenden Auszug:
EUPEN, den 9. 2020

Die Vorsitzende,
gez. Cloudio NIESSEN

Cloudio
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